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Überprüfung der zu versendenden Gefahrgüter vor der Beladung: ja nein
Versandstücke ohne sichtbare Beschädigungen und vollkommen dicht übergeben.

Versandstücke beschriftet mit der/den UN-Nummer(n).

Versandstücke gekennzeichnet mit dem/den richtigen Gefahrzettel(n).

Überprüfung von Fahrzeuglenker und Fahrzeug vor der Beladung: ja nein
Fahrzeuglenker erklärt, dass sein Fahrzeug zur Beförderung des Gutes zugelassen ist.

Augenscheinliche Überprüfung des Fahrzeugs auf erkennbare technische Mängel (z.B. Reifenprofil, Sauberkeit).

Feuerlöscher vorhanden (2x 6kg Pulver geprüft, verplombt).

Zusätzlich bei Kennzeichnungspflicht: ja nein
Gültige ADR-Bescheinigung des Lenkers eingesehen und mit amtlichem Ausweis verglichen.

Orangefarbene Warntafeln bzw. Placards vorhanden und aufgeklappt, Befestigung der Tafeln stabil.

Ausrüstungsgegenstände laut schriftlichen Weisungen sind vorhanden (Unterlegekeil, Warnweste, Augenspül-
flasche, Schaufel, Kanalabdeckung, Handschuhe, Augenschutz, usw.).

Nach der Beladung: ja nein
Ladung wurde vom Fahrzeuglenker gesichert (wurde vom Verlader geprüft und als ausreichend angesehen).

Höchstzulässiges Gesamtgewicht nicht überschritten.

Beförderungspapiere wurden dem Fahrzeuglenker übergeben, bzw. werden vom Lenker mitgeführt.

Anzahl und Art der Fässer eingetragen.

Begleitschein für gefährliche Abfälle und POP-Abfälle wird mitgeführt.

Schriftliche Weisungen (4-seitig) vorhanden.

Kontrolle des Recyclinghofmitarbeiters durchgeführt: Lenker-Bestätigung zum Ergebnis der Kontrolle:
Name in DRUCKBUCHSTABEN (Recyclinghofmitarbeiter): Name in DRUCKBUCHSTABEN (Lenker):

Datum, Unterschrift: Firma:

amtl. Kennzeichen des Fahrzeuges:

Datum, Unterschrift:

Bemerkungen, Mängel, Maßnahmen etc.:

Der Fahrzeuglenker wird hiermit darauf hingewiesen, dass er Gefahrgut zur Beförderung erhält. 
• Genaue Angaben siehe Beförderungspapier/Lieferschein etc.
• Mit den Sicherheitsanweisungen der Be- und Entladestelle vertraut und unterwiesen.
• Während der Ladearbeiten herrscht Rauchverbot.
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